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EINLADUNG
zur ordentlichen Hauptversammlung 

Wir laden unsere Aktionäre zur 
ordentlichen Hauptversammlung ein, 

die

am 14. JULI 2017
um 12.00 Uhr,

in den 

Räumen der Bayerische Börse AG 
am Karolinenplatz 6 in 80333 München

stattfindet.
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Tagesordnung der Hauptversammlung

1.	 Vor lage des festgeste l l ten Jahresabschlusses zum  
31. Dezember 2016 der NorCom Information Technology AG,  
des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2016, 
des zusammengefassten Lageberichts für die Gesellschaft 
und den Konzern für das Geschäftsjahr 2016 (einschließlich  
der Erläuterungen des Vorstands zu den Angaben nach  
§ 289 Abs. 4 bzw. § 315 Abs. 4 HGB für das Geschäfts- 
jahr 2016) sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das  
Geschäftsjahr 2016 

	 Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist im Ein-
klang mit den gesetzlichen Bestimmungen nicht vorgesehen, weil 
der Aufsichtsrat den Jahres- und den Konzernabschluss bereits 
gebilligt hat und der Jahresabschluss damit festgestellt ist. Für die  
übrigen Unterlagen, die unter diesem Tagesordnungspunkt ge-
nannt werden, sieht das Gesetz generell lediglich die Information der  
Aktionäre durch die Möglichkeit zur Einsichtnahme und keine Be-
schlussfassung durch die Hauptversammlung vor. 

2.	 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das 
Geschäftsjahr 2016

	 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vor-
stands für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

3.	 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für 
das Geschäftsjahr 2016

	 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Auf-
sichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

4.	 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und 
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017

	 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die 

RSM Verhülsdonk GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Steuerberatungsgesellschaft,

Georg-Glock-Str. 4,
D-40474 Düsseldorf,

zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Ge-
schäftsjahr 2017 zu wählen.

5.	 Beschlussfassung über die Änderung des von der Haupt- 
versammlung vom 18. Juni 2014 unter TOP 8 beschlossenen 
Aktienoptionsprogramms sowie Änderung eines bedingten 
Kapitals mit entsprechender Satzungsänderung

	 Die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 18. Juni 2014 hat ein 
Aktienoptionsprogramm mit der Möglichkeit der Begebung von bis  
zu 100.000 Bezugsrechten auf bis zu 100.000 Aktien der Gesell- 
schaft beschlossen („Aktienoptionsprogramm 2014“). Optionsbe-
rechtigt waren der Vorstand der Gesellschaft, die Geschäftsführer 
der mit der Gesellschaft im Sinn von §§ 15 ff. AktG verbundenen  
Unternehmen und Arbeitnehmer der Gesellschaft und der mit der 
Gesellschaft im Sinn von §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen. 

	 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Kreis der Optionsbe-
rechtigten nur in zwei Gruppen nämlich den Vorstand einerseits und 
die Mitarbeiter der Gesellschaft und der mit der Gesellschaft im Sinn 
von §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen andererseits einzu- 
teilen und deswegen folgende Beschlüsse zu fassen:

	 TOP 8 Ziffern b) bb) und cc) des Hauptversammlungsbe- 
schlusses vom 18. Juni 2014 lauten wie folgt

b) bb)	Optionsberechtigte

Der Kreis der Optionsberechtigten umfasst die

	 -	 Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft (nachfolgend auch 
„Vorstand“ genannt) und 

	 -	 Mitarbeiter der Gesellschaft und der mit der Gesellschaft im  
Sinn von §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen (nachfolgend 
"Mitarbeiter" genannt)

(Vorstand und Mitarbeiter werden nachfolgend auch „Optionsbe-
rechtigte“ genannt). 

Die Bestimmung der Auswahlkriterien sowie die Auswahl der Mit-
arbeiter, denen Optionsrechte gewährt werden sollen, obliegt dem 
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Die Bestimmung der 
Auswahlkriterien sowie die Auswahl der Mitglieder des Vorstands, 
denen Optionsrechte gewährt werden sollen, obliegt dem Aufsichts-
rat der Gesellschaft. 

b) cc)	Begebung

An Optionsberechtigte können einmalig oder mehrmalig bis zum 
Ende des Kalenderjahres 2019 bis zu einer Anzahl (A) von insge-
samt 100.000 Stück Optionsrechte ausgegeben werden, die sich 
wie folgt errechnet:
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A = Gesamtmenge – (gewährte Optionsrechte) + (erloschene  
Optionsrechte).

Die zu begebenden Optionsrechte werden wie folgt verteilt:
Vorstand:			  20.000 Stück Optionsrechte
Mitarbeiter:		  80.000 Stück Optionsrechte

Optionen können nur innerhalb von 10 Börsenhandelstagen an der 
Frankfurter Wertpapierbörse jeweils nach der Bekanntgabe der Jah-
res- und Halbjahresergebnisse der Gesellschaft ausgegeben wer-
den. Ausgabetag ist bei der Gewährung der Optionen an den Vor-
stand der Tag, an dem der Aufsichtsrat der Gesellschaft über die 
Gewährung beschließt, und im Übrigen der Tag, an dem der Vor-
stand der Gesellschaft über die Gewährung beschließt.

d) Satz 2 (Schaffung eines bedingten Kapitals) lautet wie folgt:

Das Bedingte Kapital I dient ausschließlich der Sicherung von bis zu 
100.000 Bezugsrechten, die nach Maßgabe der Beschlussfassung 
der Hauptversammlung vom 18. Juni 2014 und vom 14. Juli 2017 
an Vorstandsmitglieder und Mitarbeiter der Gesellschaft und von mit 
der Gesellschaft im Sinn von §§ 15 ff. AktG verbundenen Unterneh-
men ausgegeben wurden. 

§ 5 Abs. 6 Satz 2 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt 
geändert:

"Das Bedingte Kapital I dient ausschließlich der Sicherung von bis zu 
100.000 Bezugsrechten, die nach Maßgabe der Beschlussfassung 
der Hauptversammlung vom 18. Juni 2014 und vom 14. Juli 2017 
an Vorstandsmitglieder und Mitarbeiter der Gesellschaft und von mit 
der Gesellschaft im Sinn von §§ 15 ff. AktG verbundenen Unterneh-
men ausgegeben wurden."

6.	 Beschlussfassung über die Änderung des von der Hauptver-
sammlung vom 30. Juli 2015 unter TOP 5 beschlossenen Ak-
tienoptionsprogramms sowie Änderung eines bedingten Ka-
pitals mit entsprechender Satzungsänderung

	 Die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 30. Juli 2015 hat ein 
Aktienoptionsprogramm mit der Möglichkeit der Begebung von bis 
zu 112.500 Bezugsrechten auf bis zu 112.500 Aktien der Gesell- 
schaft beschlossen („Aktienoptionsprogramm 2015“). Options- 
berechtigt waren der Vorstand der Gesellschaft und die Ge-
schäftsführer der mit der Gesellschaft im Sinn von §§ 15 ff. AktG  
verbundenen Unternehmen. 

	 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Kreis der Optionsbe-
rechtigten zu ändern und deswegen folgende Beschlüsse zu fassen:

TOP 5 Ziffern a) bb) und cc) des Hauptversammlungsbe- 
schlusses vom 30. Juli 2015 lauten wie folgt:

a) bb)	Optionsberechtigte

Der Kreis der Optionsberechtigten umfasst die

	 -	 Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft (nachfolgend auch 
„Vorstand“ genannt) und

	 -	 Mitarbeiter der Gesellschaft und der mit der Gesellschaft im  
Sinn von §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen (nachfolgend 
"Mitarbeiter" genannt)

(Vorstand und  Mitarbeiter werden nachfolgend auch „Optionsbe-
rechtigte“ genannt). 

Die Bestimmung der Auswahlkriterien sowie die Auswahl der Mit-
arbeiter, denen Optionsrechte gewährt werden sollen, obliegt dem 
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Die Bestimmung der 
Auswahlkriterien sowie die Auswahl der Mitglieder des Vorstands, 
denen Optionsrechte gewährt werden sollen, obliegt dem Aufsichts-
rat der Gesellschaft. 

a) cc)	Begebung

An Optionsberechtigte können einmalig oder mehrmalig bis zum  
31. Mai 2020 bis zu einer Anzahl (A) von insgesamt 112.500 Stück 
Optionsrechte ausgegeben werden, die sich wie folgt errechnet:

A = Gesamtmenge – (gewährte Optionsrechte) + (erloschene  
Optionsrechte).

Die zu begebenden Optionsrechte werden wie folgt verteilt:
Vorstand:			  110.000 Stück Optionsrechte
Mitarbeiter:		  2.500 Stück Optionsrechte

Optionen können nur innerhalb von 10 Börsenhandelstagen an der 
Frankfurter Wertpapierbörse jeweils nach der Bekanntgabe der Jah-
res- und Halbjahresergebnisse der Gesellschaft ausgegeben wer-
den. Ausgabetag ist bei der Gewährung der Optionen an den Vor-
stand der Tag, an dem der Aufsichtsrat der Gesellschaft über die 
Gewährung beschließt, und im Übrigen der Tag, an dem der Vor-
stand der Gesellschaft über die Gewährung beschließt.

b) Satz 2 (Schaffung eines bedingten Kapitals) lautet wie 
folgt:

Das Bedingte Kapital 2015/I dient ausschließlich der Sicherung von 
bis zu 112.500 Bezugsrechten, die nach Maßgabe der Beschluss-
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fassung der Hauptversammlung vom 30. Juli 2015 und 14. Juli 2017 
an Vorstandsmitglieder und Mitarbeiter der Gesellschaft und von  
mit der Gesellschaft im Sinn von §§ 15 ff. AktG verbundenen Unter-
nehmen ausgegeben wurden. 

§ 5 Abs. 7 Satz 2 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt 
geändert:

"Das Bedingte Kapital 2015/I dient ausschließlich der Sicherung von 
bis zu 112.500 Bezugsrechten, die nach Maßgabe der Beschluss-
fassung der Hauptversammlung vom 30. Juli 2015 und 14. Juli 2017 
an Vorstandsmitglieder und Mitarbeiter der Gesellschaft und von  
mit der Gesellschaft im Sinn von §§ 15 ff AktG verbundenen Unter-
nehmen ausgegeben wurden."

7.	 Beschlussfassung über Neuwahlen zum Aufsichtsrat

Die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder endet mit Ablauf dieser 
Hauptversammlung. Es ist deswegen eine Neuwahl erforderlich.

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 95 Satz 2, 96 Abs. 1, 101  
Abs. 1 AktG i.V.m. § 9 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus drei 
von den Aktionären zu wählenden Mitgliedern zusammen.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, 

	 a)	 Herrn Dr. Michael Krämer, selbstständiger Unternehmensberater 
der Automobilindustrie, wohnhaft Lichtenwald,

	 b)	 Herrn Dr. Johannes Liebl, Industrieberater und Herausgeber  
von Automobilzeitschriften, wohnhaft Moosburg, und

	 c)	 Frau Liliana Nordbakk, Managing Consultant, Motke Capital LLC, 
wohnhaft San Jose, Californien, USA

mit Wirkung ab Beendigung dieser ordentlichen Hauptversammlung 
bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung 
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 beschließt, in den  
Aufsichtsrat zu wählen. 

Alle Kandidaten haben zum Zeitpunkt der Einladung keine Mit- 
gliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und ver-
gleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien. 

Angaben zu Ziffer 5.4.1 des Deutschen Corporate Governance  
Kodex:

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen zwischen den vor-
geschlagenen Kandidaten und der NorCom Information Technology AG  

und ihren Konzernunternehmen, den Organen der NorCom  
Information Technology AG und sonstigen wesentlich an der  
NorCom Information Technology AG beteiligten Aktionären keine 
für die Wahlentscheidung der Hauptversammlung maßgebenden 
persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen, deren Offenlegung 
nach Ziffer 5.4.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex  
empfohlen wird.

Der Aufsichtsrat hat sich gemäß Ziffer 5.4.1 des Deutschen  
Corporate Governance Kodex vergewissert, dass die vorgeschla-
genen Kandidaten jeweils den zu erwartenden Zeitaufwand aufbrin-
gen können.

Es ist beabsichtigt, in Übereinstimmung mit Ziffer 5.4.3. des  
Deutschen Corporate Governance Kodex die Wahlen zum Auf- 
sichtsrat im Wege der Einzelwahl vorzunehmen.

Weitere Informationen zu den vorgeschlagenen Kandidaten sind auf  
der Internetseite unter http://www.norcom.de/de/hauptversammlung 
zugänglich.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

1.	 Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung 
und die Ausübung des Stimmrechts 

	 Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 
Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor 
der Hauptversammlung angemeldet und ihre Berechtigung nach-
gewiesen haben. Zum Nachweis der Berechtigung bedarf es eines 
Nachweises des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut. 
Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Haupt-
versammlung, d.h. auf den Beginn des 23. Juni 2017, 00.00 Uhr 
(MESZ), („Nachweisstichtag“) zu beziehen. Die Anmeldung und der 
Nachweis der Berechtigung müssen der Gesellschaft in Textform in 
deutscher oder englischer Sprache spätestens sechs Tage vor der 
Hauptversammlung, d.h. bis zum Ablauf des 7. Juli 2017 bei fol-
gender Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse zugehen:

NorCom Information Technology AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland
Telefax: +49 (0)89 889 690 633
E-Mail: anmeldung@better-orange.de

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Haupt-
versammlung und die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, 
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wer die vorgenannte Berechtigung erbracht hat. Die Berechtigung 
zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich  
dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs zum 
Nachweisstichtag. 

Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbar-
keit des Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der (vollständigen oder 
teilweisen) Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweis- 
stichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts  
ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstich-
tag maßgeblich; d. h. Veräußerungen von Aktien nach dem Nach-
weisstichtag haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur 
Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes 
gilt für Erwerbe und Zuerwerbe von Aktien nach dem Nachweis- 
stichtag. Wer etwa zum Nachweisstichtag nicht Aktionär ist, aber 
noch vor der Hauptversammlung Aktien erwirbt, ist nicht teilnahme- 
und stimmberechtigt, es sei denn, man lässt sich bevollmächtigen 
oder zur Rechtsausübung ermächtigen. Der Nachweisstichtag hat 
auch keine Bedeutung für eine eventuelle Dividendenberechtigung.

2.	 Stimmrechtsvertretung

Der Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch 
durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch die depotführende Bank, 
eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person seiner Wahl  
ausüben lassen. Auch im Fall einer Bevollmächtigung sind eine  
form- und fristgerechte Anmeldung und der Nachweis der Berech-
tigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung 
des Stimmrechts nach den vorstehenden Bestimmungen erforder-
lich. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so ist die 
Gesellschaft gemäß § 134 Abs. 3 Satz 2 AktG berechtigt, eine oder 
mehrere von diesen zurückzuweisen.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis gegen-
über der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB). 

Die Aktionäre, die ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder 
eine der in § 135 AktG gleichgestellte Institution oder Person mit 
der Stimmrechtsausübung bevollmächtigen wollen, weisen wir da-
rauf hin, dass in diesen Fällen die zu bevollmächtigende Institution 
oder Person möglicherweise eine besondere Form der Vollmacht  
verlangt, weil diese gemäß § 135 AktG die Vollmacht nachprüfbar 
festhalten muss. Wir bitten daher die Aktionäre, sich in diesem Fall 
mit dem zu Bevollmächtigenden über die Form der Vollmacht ab-
zustimmen.

Ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht verwendet wer-
den kann, befindet sich auf der Rückseite der Eintrittskarte, wel-
che den Aktionären nach der oben beschriebenen form- und frist-

gerechten Anmeldung zugeschickt wird. Dieses steht auch unter 
http://www.norcom.de/de/hauptversammlung zum Herunterladen 
zur Verfügung.

Der Nachweis der Bevollmächtigung kann am Tag der Hauptver-
sammlung durch den Bevollmächtigten am Versammlungsort er-
bracht werden. Ferner kann der Nachweis der Bevollmächtigung  
der Gesellschaft an die nachstehende Adresse, Telefax-Nummer 
oder E-Mail-Adresse übermittelt werden:

NorCom Information Technology AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland
Telefax: +49 (0)89 889 690 655
E-Mail: norcom@better-orange.de

Aktionäre können sich auch durch den von der Gesellschaft be-
nannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter vertreten  
lassen. Auch im Fall einer Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertre-
ters sind eine fristgerechte Anmeldung und der Nachweis der Be-
rechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Aus-
übung des Stimmrechts erforderlich. 

Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, weisungsgemäß abzu-
stimmen. Dem Stimmrechtsvertreter steht bei der Ausübung des  
Stimmrechts kein eigener Ermessensspielraum zu. Der Stimm-
rechtsvertreter der Gesellschaft nimmt keine Vollmachten zur Ein-
legung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüs-
se, zur Ausübung des Rede- und Fragerechts oder zur Stellung von 
Anträgen entgegen.

Ein Formular, das zur Vollmachts- und Weisungserteilung an den 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft verwendet werden kann, 
erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte, welche 
nach der oben beschriebenen form- und fristgerechten Anmeldung  
zugeschickt wird, und steht auch unter http://www.norcom.de/de/
hauptversammlung zum Herunterladen zur Verfügung.

Die Vollmacht mit den Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft und ihr Nachweis gegenüber der Gesellschaft sollen  
aus organisatorischen Gründen spätestens bis zum Ablauf des  
13. Juli 2017 bei der vorstehenden Adresse, Telefax-Nummer oder 
E-Mail-Adresse eingegangen sein.

Darüber hinaus bieten wir form- und fristgerecht angemeldeten und 
in der Hauptversammlung erschienenen Aktionären, Aktionärsver-
tretern bzw. deren Bevollmächtigten an, den Stimmrechtsvertre-
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ter der Gesellschaft auch während der Hauptversammlung mit der  
weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts zu bevollmäch-
tigen.

3.	 Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2,  
§ 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG

	 a)	 Ergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG

		  Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil (5 %) 
des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von € 500.000,00 
erreichen, können gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass  
Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt  
gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Be-
gründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Ergänzungs-
verlangen müssen der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der 
Versammlung zugehen; der Tag des Zugangs und der Tag der 
Hauptversammlung sind dabei nicht mitzurechnen. Das Verlan-
gen muss daher dem Vorstand der Gesellschaft spätestens bis 
zum 13. Juni 2017, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen. Später zuge-
gangene Ergänzungsverlangen werden nicht berücksichtigt.  
Das Verlangen ist schriftlich (§ 126 BGB) an den Vorstand der 
NorCom Information Technology AG unter folgender Adresse 
zu richten:

Vorstand der NorCom Information Technology AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland

Die Antragsteller haben nach § 122 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung 
mit § 122 Abs. 1 Satz 3 AktG nachzuweisen, dass sie seit min-
destens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens  
Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entschei-
dung des Vorstands über den Antrag halten.

Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden 
- soweit nicht bereits mit der Einberufung bekannt gemacht - 
unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger 
bekannt gemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung zu-
geleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie 
die Information in der gesamten Europäischen Union verbreiten. 

S i e  w e r d e n  a u ß e r d e m  u n t e r  d e r  I n t e r n e t a d r e s s e  
http://www.norcom.de/de/hauptversammlung bekannt ge-
macht und den Aktionären mitgeteilt.

	 b)	 Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß § 126 Abs. 1,  
§ 127 AktG

Jeder Aktionär ist gemäß § 126 Abs. 1 AktG berechtigt, Gegen- 
anträge zu den Beschlussvorschlägen zu den Tagesordnungs-
punkten zu übersenden. Gegenanträge müssen mit einer Be- 
gründung versehen sein. Sollen die Gegenanträge von der Ge-
sellschaft zugänglich gemacht werden, sind sie spätestens  
14 Tage vor der Versammlung, d.h. spätestens bis zum  
29. Juni 2017, 24:00 Uhr (MESZ), an folgende Adresse, Telefax-
Nummer oder E-Mail-Adresse zu richten:

Vorstand der NorCom Information Technology AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland
Telefax: +49 (0)89 889 690 666
E-Mail: norcom@better-orange.de

Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge  
werden nicht zugänglich gemacht.

Vorbehaltlich § 126 Abs. 2 und 3 AktG werden wir zugänglich 
zu machende Gegenanträge von Aktionären einschließlich des  
Namens des Aktionärs und der Begründung sowie etwaige  
Stel lungnahmen der Verwaltung hierzu im Internet unter  
http://www.norcom.de/de/hauptversammlung veröffentlichen. 

Diese Regelungen gelten gemäß § 127 AktG für den Vorschlag 
eines Aktionärs zur Wahl von Abschlussprüfern und Aufsichts-
räten sinngemäß. Solche Vorschläge müssen jedoch nicht be-
gründet werden. Zusätzlich zu den in § 126 Abs. 2 AktG genann-
ten Gründen braucht der Vorstand einen Wahlvorschlag unter  
anderem auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn der  
Vorschlag nicht Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort des  
Kandidaten enthält. 

Gegenanträge und Wahlvorschläge sind nur dann gestellt, wenn 
sie während der Hauptversammlung mündlich gestellt werden. 
Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversamm-
lung Gegenanträge und Wahlvorschläge zu den verschiedenen 
Tagesordnungspunkten auch ohne vorherige und fristgerechte 
Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt.

	 c)	 Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktG

In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär oder Aktionärs-
vertreter vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der  
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Gesellschaft, die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen 
der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen sowie die Lage 
des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen 
Unternehmen verlangen, soweit die Auskunft zur sachgemäßen 
Beurteilung eines Gegenstands der Tagesordnung erforderlich  
ist und ein gesetzliches Auskunftsverweigerungsrecht nicht  
besteht. Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung 
grundsätzlich mündlich im Rahmen der Aussprache zu stellen. 
Unter den in § 131 Abs. 3 AktG genannten Voraussetzungen darf 
der Vorstand die Auskunft verweigern. 

Nach § 15 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft kann der Ver-
sammlungsleiter das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich 
angemessen beschränken. Er ist insbesondere berechtigt, be-
reits zu Beginn der Hauptversammlung oder während ihres Ver-
laufs den zeitlichen Rahmen des Frage- und Rederechts für den 
gesamten Verlauf der Hauptversammlung, für einzelne Punkte 
der Tagesordnung und/oder einzelne Frage- und Redebeiträge 
angemessen festzusetzen 

Weitergehende Erläuterungen zu den Antragsrechten (§§ 122 
Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 Abs. 1 AktG) und Auskunftsrechten  
(§ 131 Abs. 1 AktG) der Aktionäre können im Internet unter  
ht tp:/ /www.norcom.de/de/hauptversammlung e ingesehen  
werden. 

4.	 Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft

	 Diese Einladung zur Hauptversammlung, die der Hauptversamm-
lung zugänglich zu machenden Unterlagen und weitere Informa-
tionen im Zusammenhang mit der Hauptversammlung sind ab  
Einberufung der Hauptversammlung über die Internetseite  
http://www.norcom.de/de/hauptversammlung abrufbar.

5.	 Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der  
Einberufung der Hauptversammlung

	 Das Grundkapital der Gesellschaft ist eingeteilt in 2.125.220 Stück-
aktien mit ebenso vielen Stimmrechten. Es bestehen also 2.125.220 
Stimmrechte. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberu-
fung 128.241 Stück eigene Aktien. Hieraus stehen ihr keine Stimm- 
rechte zu.

München, im Juni 2017

Der Vorstand

Anfahrt Börse München, Karolinenplatz 6

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln

-	 vom Hauptbahnhof mit U2 bis Königsplatz, 5 Minuten Fußweg

- 	 vom Karlsplatz (Stachus) mit Tram 27 bis Haltestelle 
	 Karolinenplatz oder 12 Minuten Fußweg

-	 vom Flughafen München mit S8/S1 bis Hauptbahnhof oder 
	 Karlsplatz, dort weiter wie beschrieben

-	 mit U4/U5 bis Odeonsplatz, dort Ausgang Brienner Straße, 
	 5 Minuten Fußweg
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